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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.03.1974

Norm

StVO §20 Abs1 IA9

StVO §52 Z10 lita

Rechtssatz

Besteht eine angeordnete Geschwindigkeitsbeschränkung, dann bedeutet dies, daß ein Überschreiten der im

Verbotszeichen angegebenen Fahrgeschwindigkeit ab dessen Standort jedenfalls verboten ist; seiner Verp ichtung,

eine niedrigere Geschwindigkeit zu wählen, wenn ungünstige Verhältnisse dies im konkreten Fall erfordern, wird der

Verkehrsteilnehmer durch ein derartiges Verkehrszeichen nicht enthoben.
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